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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1994

Norm

ABGB §1016

Rechtssatz

Können die Eigentümer eines Grundstückes erkennen, daß einer der Miteigentümer Verträge zu Lasten dieser

Liegenschaft schließt, ist die Duldung der aus diesen Verträgen entspringenden, in Anbetracht der Anzahl der

Berechtigten keineswegs unbeachtlichen Nutzung der Liegenschaft als Genehmigung zu deuten.
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